


 

 

Landeshauptstadt SchwerinDer Oberbürgermeister61PF 11 10 4219010 Schwerin 

    Der Oberbürgermeister 

 

 
 
Mitglied der Stadtvertretung 
Heiko Steinmüller 
 
 

Dezernat III 
Fachdienst Bauen und Denkmalpflege 
 
 
 
Hausanschrift: Am Packhof 2-619053 Schwerin 
Zimmer: 1.044 
Telefon: 0385 545-2562 
Fax: 0385 545-2519 
E-Mail: ascheidung@schwerin.de 

     
Ihre Nachricht vom/Ihr Zeichen Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen Ansprechpartner/in Datum 

15.03.2022  Frau Scheidung 31.03.2022 

 
 
Anfrage Außengastronomie 
 
 
Sehr geehrter Herr Steinmüller, 
 
bitte haben Sie Verständnis, dass es der Verwaltung zeitlich nicht möglich ist, jede genehmigte 
Außengastronomie auf die von Ihnen benannten Parameter einzeln zu prüfen. 
 
In der Landeshauptstadt gibt es geschätzt ca. 50 genehmigte Flächen für Außengastronomie.  
Ein Teil der Genehmigungen beinhaltet auch gestalterische Elemente. 
 
Die Öffnungszeiten wurden von den Gastronomen unterschiedlich beantragt, geprüft und 
dementsprechend genehmigt. In der Regel ist die Bewirtung von Gästen im öffentlichen 
Verkehrsraum aufgrund des Anwohnerschutzes bis maximal 22.00 Uhr genehmigungsfähig. 
 
Alle Entscheidungen beruhen auf dem öffentlichen Baurecht. Zu berücksichtigen sind 
insbesondere die Vorschriften des Denkmal-, Immissions-, Brand- und Nachbarschutzes. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Dr. Rico Badenschier 
Oberbürgermeister 


